
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/3/10 12Bkd3/97,
12Bkd12/97, 6Bkd1/07, 3Bkd1/11

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1997

Norm

DSt 1990 §19 Abs1 Z1

DSt 1990 §19 Abs3 Z1 litb

Rechtssatz

Der Umstand, dass gegen den Disziplinarbeschuldigten in der rechtskräftigen Anklageschrift in insgesamt drei Fällen

der Vorwurf eines Verbrechens und in insgesamt sieben Fällen der Vorwurf eines Vergehens gemacht wird, führt

zwangsläu g dazu, dass der Disziplinarbeschuldigte als Anwalt nicht mehr unbefangen vor einem Strafgericht

verteidigen kann. Es ist objektiv und subjektiv keinem Klienten zumutbar, sich von einem, der selbst unter Anklage

steht, vor einem Strafgericht verteidigen zu lassen.

Entscheidungstexte

12 Bkd 3/97

Entscheidungstext OGH 10.03.1997 12 Bkd 3/97

12 Bkd 12/97

Entscheidungstext OGH 19.01.1998 12 Bkd 12/97

Vgl auch; Beisatz: Hier: Nicht rechtskräftige Verurteilung. (T1)

6 Bkd 1/07

Entscheidungstext OGH 19.03.2007 6 Bkd 1/07

Auch; nur: Es ist objektiv und subjektiv keinem Klienten zumutbar, sich von einem, der selbst unter Anklage steht,

vor einem Strafgericht verteidigen zu lassen. (T2)

3 Bkd 1/11

Entscheidungstext OGH 28.02.2011 3 Bkd 1/11

Auch
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